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Dr. Christian Grüneberg, Richter am BGH, Karlsruhe
Aktuelle Rechtsprechung des XI. Zivilsenats des Bundesgerichtshofs zum Bank- und Kapitalmarktrecht

Rechtsprechung

Bankrecht, Kapitalmarktrecht und Finanzdienstleistungsrecht

Bundesgerichtshof 24.1,0.2023 lI ZR 57/27x

I

Bundesgerichtshof 27.11,.2023 XI ZR 29O/22x

Zur Frage, ob die Altgesellschafter einer Publikumskom-
manditgesellschaft über die Regelungen des Verkaufs-
prospektgesetzes hinausgehende Aufklärungspflichten
nach $ 311 Abs. 2, O 247 Abs. 2 BGB haben; zur Verant-
wortlichkeit eines Altgesellschafters für den Betrieb in
sonstiger Weise, wenn er eine beherrschende Stellung in
der Gesellschaft ausüben kann, die den Vertrieb der Be-
teiligungen übernommen hat

Zur Unwirksamkeit der in den Sonderbedingungen für
Altersvorsorge einer Sparkasse enthaltenen Klausel ,,Im
Falle der Vereinbarung einer Leibrente werden dem Spa-
rer gegebenenfalls Abschluss- und/oder Vermittlungs-
kosten belastet"

Keine unzulässige Rechtsausübung eines Auskunftsersu-
chens des Gesellschafters, das auch dem Ziel dient, die
Namen, Anschriften und Beteiligungshöhe der Mitgesell-
schafter zur Verwendung von Kaufangeboten zu gebrau-
chen

Ermächtigungswirkung bei nachrangigen Zinsf orderun-
gen nur, sofern diese auf eine besondere Aufforderung
des Insolvenzgerichts hin zur Tabelle angemeldet wer-
den; zur Hafiung des persönlich unbeschränkt haftenden
Gesellschafters einer Personengesellschaft für die Ge-
richtskosten des über das Vermögen der Gesellschaft er-
öffneten Insolvenzverfahrens sowie die Vergütung und
die Auslagen des Insolvenzverwalters

Ausschluss eines herrschenden Unternehmens vom
Stimmrecht im faktischen Konzern in der Hauptversamm-
lung der abhängigen Gesellschaft, wenn über die Gel-
tendmachung von Ersatzansprüchen gegen Organmit-
glieder der abhängigen Gesellschaft Beschluss gefasst
wird und die Pflichtverletzung auf Veranlassung und zu-
gunsten des herrschenden Unternehmens begangen wor-
den sein soll; zur Frage, wann ein Geltendmachungsbe-
schluss nach $ 1,47 Abs. 1 AktG hinreichend bestimmt ist

Einfache Signatur der verantwortenden Person für den
elektronisch einzureichenden Vollstreckungsantrag der
Vollstreckungsbehörde nach $ 322 Abs. 3 AO, der über
das besondere elektronische Behördenpostfach übermit-
telt worden ist, genügend

o

Gesellschaftsrecht

Bundesgerichtshof 24.1"0.2023 tr ZB 3/23

Bundesgerichtshof 27.IL.2023 II ZR 69/22x

Bundesgerichtshof 28.77.2023 IIZR2I4/21.x

Insolvenzrecht und Zwangsvollstreckung

Bundesgerichtshof 28.9.2023 V ZB 1.6/23 31



Bundesgerichtshof 28.9.2023 lX ZA L4/23

Bundesgerichtshof 12.10,2023 IXZ-RI62/22x

Bürgerliches Recht und Handelsrecht

Bundesqerichtshof 24.10.2023 YI ZR 493/2Ox

Bundesgerichtshof 6.17.2023 VIa ZR 535/21

Auseinandersetzung außerhalb des Insolvenzverfahrens
nach den Vorschriften des BGB, wenn der Schuldner Mit-
erbe in einer nicht auseinandergesetzten Erbengemein-
schaft ist; alleinige Berechtigung des Schuldners zur An-
nahme oder Ausschlagung der Erbschaft sowie der An-
fechtung der Versäumung der Ausschlagungsfrist, wenn
ihm vor der Eröffnung des Insolvenzverfahrens oder wäh-
rend des Verfahrens eine Erbschaft angefallen ist

Zur Verpflichtung des Schuldners, der eine vom Insol-
venzverwalter freigegebene selbständige Tätigkeit aus-
übt und daraus einen Gewinn erzielt, die Gläubiger auch
dann so zu stellen, als ob er ein angemessenes Dienstver-
hältnis eingegangen wäre, wenn er dem regulären Ar-
beitsmarkt nicht zur Verfügung steht; zur Berücksichti-
gung des Umstands, dass der Schuldner überobligato-
risch tätig ist, bei der Festlegung der Höhe des
Abführungsbetrages

Zur deliktischen Haftung des Kfz-Herstellers wegen der
Verwendung einer unzulässigen Abschalteinrichtung für
die Abgasrückführung gegenüber dem Käufer eines
Fahrzeugs

Keine Anhaltspunkte für eine Täuschung der Genehmi-
gungsbehörde mit dem Ziel, die EG-Typgenehmigung zu
erhalten, wenn die gesetzlichen Grenzwerte auch bei Ab-
schalten der Fahrkurvenerkennung eingehalten werden

Pfandbetrag, den der Verbraucher beim Kauf von Waren
in Pfandbehältern zu entrichten hat, nicht Bestandteil des
Gesamtpreises gemäß g 1 Abs, 1 Satz 1 PAngV a.F. (g 3
Abs. 1, $ 2 Nr. 3 PAngV n.F.)
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lungs statt

Die Entscheidung des OLG Hamburg v. 15.6 2023 - 3 MK y2l im [/usterfeststetlungsverfahren des Bundesverbands der Verbraucherzentralen
(vzbv) stellt inkassovertragliche Vergütungsvereinbarungen mit Regelung einer Abtretung an Erfültungs statt grundsätztich in Frage,
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Bank- und Kreditsicherungsrecht

Unwirksamkeit einer KlauseI zu Abschluss- und Vermittlungskosten in Ries-

ter-Altersvorsorgevertrag einer Sparkasse

Gesellschafts- und Kapitalmarktrecht

Beweislastumkehr nach S 93 Abs. 2Salz2 AktG im Direktprozess zwischen ge-

schädigter Gesetlschaft und D&0-Versicherer

Kein Ordnungsgeld gegen 0rgan einer juristischen Person bei Zuwiderhandtung ge-

gen einen beide verpflichtenden Unterlassungstitel nach Aufhebung des Titels der
juristischen Person gegenüber

Zur Mitunternehmerstellung einer GbR vor 2001

(BGH, Urr. u. 21.11.2023 - Xt TR 290t22)

(0LG Kötn, Urt, v. 21,11.2023 - I U 206122)

(OLG Hamburg, Beschl. v, 17 .1 .2023 - 15 W 13/23)

(BFH, Urt. v 5 9.2023 - tU R 24t20 tls.l) .
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venzschuldnerin gewährten Sicherheit vor Teilnahme an Verteilung der Masse

Schenkungsanfechtung von Provisionszahtungen im Zusammenhang mit Gotdkäu-

fen in einem Schneeballsystem

(BGH, Urr. v.9.11.2023 - Vil ZR 190/22)

(0LG München, Urt. v 11.7.2023 - 5U 4141122)

(OLG Koblenz, UrL v.25.4.2023 - 3 U 88122) .
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zumindest Matsnahmen zur Anspruchssicherung ergreifen? Der fotgende Beitrag versucht sich an ersten Antworten.

Moritz Gabriel- Das Verhältnis zwischen Musterfeststellung und lnsolvenzrecht
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chen im )ahr 2021 zu einigen grundlegenden Fragen über das Verhältnis zwischen lnsolvenzrecht und Musterfeststettungsklage Stellung bezogen

und das Tor für gegen den lnsolvenzverwalter eines Unternehmens gerichtete [/usterfeststellungsklagen geöffnet (MK 2/19). Der BGH hat dieses

Urteil jüngst im Ergebnis bestätigt (BGH v.21.7.2023 - lX ZR 267120,71P 2023, 1856), 110
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Kein Verstol\ gegen DSGVO durch Auskunltsersuchen über Mitgesellschalter

zur Unterbreitung von Kaufangeboten über deren Anteile

Qualifikation eines M&A-Beratervertrags als Geschäftsbesorgungsdienstver-
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konto verbuchten Darlehensforderung einer GmbH

(0LG Frankfurt, Urt. v. 5.10,2023 - 3 U 286122)

(BGH, Beschl. u.24.10.2023 - llZB3123)

(LG Frankf urt/M,, Teilurt, v. 23.10.2023 - 3-02 0 56122)

(BFH, Urt v,22.2.2023 - I R 27120 lls.l)

119

149
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Keine Täuschung der Genehmigungsbehörde zur Ertangung der EG-Typgenehmi-

gung bei fehlender Grenzwertkausalität

Haftung des Kfz-HerstelLers für als unzulässige Abschalteinrichtung zu quatifizieren-

de Kühlmittet-Solltemperatur-Regelung

(BGH, Urr. v, 17.10,2023 - Vl ZR 27 123)

(BGH, Urt. v. 6.11.2023 - Vla ZR 535/21 tls.l)

(OLG Stutrgart, Urr, v. 29.11.2023 - 22 U 261121 lls.l).
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Beweis des Gegenteils durch Anfechtungsgegner bei vermuteter Kenntnis vom

Gtäubigerbenachteiligungsvorsatz

Vermutung des dringenden betrieblichen Erlordernisses für Kündigung in der

lnsolvenz

Zur Vorsteuerberichtigung im Dreipersonenverhältnis ats Masseverbindlichkeit

(BGH, Urt. u.26.10.2023 - IXZR112122)

(BAG, Urr. u.17.8.2023 - 6 AZR 56/23)

(BFH, Urt. v. 24.8.2023 - V R 29121)

Arbeits- und Sozialrecht

Keine Erstattung der Personalvermittlungsprovision durch Arbeitnehmer bei vorzei-

tiger Eigenkündigung (BAG, Urt, u.20.6.2023 - 1 AZR265122)
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Georg Bitter- EinzeF und Gesamtbetrachtung bei der Haltung aus S 15b lns0 - Von einer ,,Delikatesse", an der sich teicht verschlucken lässt

Das SanlnsFoG hat zum 1.1.2021 die Haftung fur Zahtungen nach lnsotvenzreife mit S l5b lnsO auf eine neue Grundlage gesteLtt und dabei ins-

besondere auch die Rechtsfotge in Abs. 4 der Vorschrilt neu geregelt. Karsten Schmidt hat es ats ,,Delikatesse des gefundenen Kompromisses"

zwischen Einzet- und Gesamtbetrachtung bezeichnet, dass Satz l jenes vierten Absatzes bei jeder Zahtung ats Einzetvorgang ansetzt, während der

in Satz 2 adressierte Gesamtgläubigerschaden, weiL untrennbar mit der lnsotvenzverschleppung verbunden, nur periodisch auf die Verschtep-

pungsdauer bezogen sein kann. Das heutige Recht wird dadurch noch kompLexer ats das atte.

412024

phitipp Zehlicke / Fronz Bernhard Herding / losef Parzinger - Die Kombination deutscher und englischer Restrukturierungsverfahren

Der Beitrag untersucht aus einer praktischen Perspektive die Möglichkeit der Kombination von deutschen und engtischen (vorinsolvenztichen)

Restrukturierungsverfahren, um für Unternehmen in einer finanzielten Krise, deren Finanzierungsstruktur englischem Recht unterliegt, einen Weg

zur umfassenden Restrukturierung ihrer Eigen- und Fremdkapitalstruktur aufzuzeigen.
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Bank- und Kreditsicherungsrecht

Abhängigmachen des Zugangs zum 0nline-Banking von Zustimmung oder Abteh-

nung zu neuen AGB in Pop-up-Fenster unzutässig

Zum Widerruf von Kfz-Leasing- bzw. Kreditverträgen

(LG Düssetdorl, U rt. v. 13.9.2023 - 12 0 78122)

(EuGH, Urt, v.21.12.2023 - C-38/21 C-lI21,C-232I21lLsl) -
BMW Bank

178
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Ejgnung eines druckbaren und zur führenden Papierakte genommenen elektro-

nisch eingereichten D0kuments zur Bearbeitung durch das Gericht

(EuGH, Urr. v.14.12.2023 - C-206122 - Sparkasse Südpfatz) 204

(BFH, Urt. v.14.9.2023 - Vl R 27121 ILs.l)
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EDITORS NOTE

Liebe Leser:innen,

das Februarheft 2024 starten wir mit einem Aufsatz zum Entgelt uon WfbM-Beschriftigten
und Lösungen für eine faire Bezahtung uon Professor Felix Wtttt, Clarissa uon Drygalski
und lulius Treffurt. Benedikt Rüdesheim beschreibt rechttiche Konftikte bei Notdienstarbei-
ten in Krankenhäusern und Dr. Martin Russell Varga geht in seinem Besprechungsaufsatz
sehr dezidiert auf die Mindestlohnentscheidung des LAG Berlin-Brandenburg zu Betreu-
ungskröften im hriuslichen Pflegebereich ein. In >Neues zu< stellt Peter Berg die aktuelle
Rechtsprechung zum A,rbeitskampfrecht dar. Spannende Lektüre wünscht lhre AuR-Redak-
tion.
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50 Das Entgelt von WfbM-Beschäftigten - Lösungen in einem
kom plexen Mehrebenensystem
Die Legislative sieht Handlungsbedarf bei der Bezahlung von
WfbM-Beschäftigten und hat zur Problemlösung eine empi-
rische und rechtliche Studie in Auftrag gegeben. Die Autorin
und die Autoren haben hieran mitgewirkt und präsentieren
Lösungsvorsch läge.

VoN FELIX wELTI/cLARIsSA VoN DRYGALsKI/JULIUs TREFFURTH

56 Das Arbeitsgericht als >Einigungsstelle< - Konflikte über
den Umfang von Notdienstarbeiten während eines Streiks
vor Gericht
Die Verpflichtung zur Errichtung von Notdiensten im Rah-

men von Streiks zur Aufrechterhaltung der Versorgung mit
lebensnotwendigen Gütern und die rechtlichen Auseinander-
setzungen beschäftigen die Arbeitsgerichte nicht erst seit der
Corona Pandemie.

VoN BENEDIKT RÜDESHEIM

6r Anspruchsvoll, aber möglich: Der Nachweis der Veranlas-
sung von Überstunden im Mindestlohnvergütungsprozess
für Betreuungskräfte
Die Entscheidung des LAG Berlin-Brandenburgv.5.g.zozz -
zt Sa rgoo/r9 zeigt, dass Betreuungskräfte in der häuslichen
Pfleg trotz hoher Anforderungen an die Darlegungs- und
Beweislast den Mindestlohnvergütungsprozess gewinnen
kön nen. Um Arbeitsrechtsverstößen vorzubeugen, bedarf es
dennoch politischer Korrekturen
VON MARTIN RUSSELL VARGA

NEUES ZU

67 Neues zum Arbeitskampfrecht
Der Beitrag geht ein auf einstweilige Verfügungsverfahren der
letzten Zeit, die auf Untersagung gewerkschaftlicher Streik-
maßnahmen abzielten. Die Gerichte haben Streitfragen zur
Reichweite der Friedenspflicht, zur Rechtmäßigkeit bestimm-
ter Kampfziele und zu den Anforderungen an die Einrichtung
eines Notdienstes entschieden.
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72 BSG: Krebs als Berufskrankheit eines ehemaligen Rauchers
anerkannt

12 Krankschreibung wieder per Telefon möglich

73 Auch telefonische Krankschreibungfür Kinderkrankengeld

73
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RECHTSPRECHUNG

INDIVI DUALARBEITSRECHT

74 Endgehaltsbezogene Versorgungszusage und Betriebsüber-

gang

BAG v. 9.5.2o23 - 3 AZR t74/ zz

VON VOLKER MATTHIESSEN

INHALTSVERZEICHNIS

ARBEIT UND RECHT

RUBRIKEN

Meinung

Magazin

Auf einen Blick

DGB Rechtsschutz

Abstracts

lmpressum

ARBEIT UND RECHT IM NETZ

Artikel mit dem Onlinesymbol und alle Ausgaben der AuR

seit zoo5, außerdem eine Rechtsprechungsdatenbank mit

Entscheidungen europäischer und nationaler Gerichte aus allen

lnstanzen sowie Hintergrundinformationen finden Sie auf:

www.arbeitundrecht.eu

74
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76
MITBESTIMMUNGSRECHT

76 lnitiativrecht des örtlichen Betriebsrats bei der
Ausgestaltung der Arbeitszeiterfassung
LAG München v.22.5.2023- 4IaBY z4lz3
VON RALF PIEPER

77 Betriebsratswahlen
LAG - Bad e n -Wü rtte m be rg v. 11.1c.2cz3 - rc T aBY Ga z I z3

VoN WoLFGANG DAUBLER/MANUEL GULDE

8o
TARIFRECHT

8o Streik - Notdienstvereinbarung - Krankenhaus

- Daseinsvorsorge

LAG Baden-Wü rttem berg v.l8.7zo23 - 4 SaGa 3/ z3

VON HELGA NIELEBOCK

AU R.BLOG ZUM BETRIEBSVERFASSU NGSRECHT

Der Gesetzentwurf des DGB fi.ir ein neues Betriebsverfassungs-
gesetz wird in unserem Blog aufbereitet.
Hier finden sich weiterführende lnformationen sowie
https://aur-blog.eu
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THEMA - ARBEITSRECHT
Moritz Lindner/Dominik Prankl: Erste Gedanken zur neuen Pfticht zur Begründun g von Kündigungen

RECHTSPRECHUNG

IIARBEITSRECHT

Nachtschwerarbeit von Krankenpftegepersonat: Erwerb von Zeitausgleich trotz Arbeitsunfähigkeit

Gteitzeit: Kein Abzug von MinusstunJen bei Entstehen der Zeitschutden in der Arbeitgebersphäre

Entstehen uon Rsb"ststuub bei Rbbrucharbeiten - kein wirksames Kontrollsystem

ASchG von Dienstnehmern im Verhältnis zueinander zu beachtendes Schutzgesetz

l SOZIALVERSICHERUNGSRECHT

Vereitelung: Nicht ausreichendes Bemühen um Ertangung einer Beschäftigung

Vereitelun g wegen unterlassener Erkundi gung über Kostenerstattung fürAnreise zum Vorste Iungsgespräch

IISTEUERRECHT

Antrag auf Berufsu nfähigkeitspension - steuerpflicht des AMS-Vorschusses

Mit der Umsetzung der Work-Life-Batance-Rl fanden jüngst neue Motivkündigungstatbestände Eingang in die öster-

reichische Arbeitsrechtsoronung. Die neuen Tatbeständä wärden - aufgrund unionsrechtticher Vorgaben - vom Recht des

Arbeitnehmers flankiert, U"r.iti außerprozessuaI eine schrifttiche Begründung für die Kündigung-verlangen zu können'

iui. uirit, tindner unä tvlag. oominii Pronkl widmen sich der rechttichen Bädeutung und den Rechtsfolgen der Miss-

u.-h?rng der Begründungspficht. Die Verfasser wollen mit ihrem Themenbeitrag primär durch das Einschlagen erster

,,Pflöcke" die Diskussion anregen.
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Dr. Dr. Fobion M. leichmann, LL.M. - CEO-Fraud im Kontext (generativer) künstlicher lntelligenz - Eine experimentelle Untersuchung

lm Beitrag wird aufgezeigt, wie Täter (generative) künsttiche lntetligenz zur Begehung von CE0-Fraud und ähnlichen Straltaten nutzen können. Zu

diesem Zweck wird dargestettt, wie Täter ohne lundierte Kenntnisse innerhalb weniger Nllinuten eine Anleitung samt individualisierten Vorlagen

lür die Begehung von CEO-Fraud erhalten können. Der Beitrag will lmplikationen und Risiken {ür Unternehmen und Strafverfolgungsbehörden

Prof. Dr. Dieter Krimphoye - Rechtliche Grenzen Kl-automatisierter Entscheidungsvorgänge in der Wirtschaft - Zugleich Besprechung von

EuGH, Urt. v.7.12,2023 - C-634121

Ein typisch strafrechtliches Etement, nämlich den menschlichen Handlungswillen, greift das Europäische Recht, insbesondere der EuGH, in sei-

nem sog, SCHUFA-Urteit vom7122023 auf (C-634/21). Er fordert dieses Merkmal nun auch für zivitrechtLiche, unternehmerische Entscheidungen

ein, die auf einem automatisierten Verfahren beruhen. Die Vergabe von Krediten, die auf einer automatisierten Ermittlung der Zahtungslähigkeit
potentielter Kunden beruht, sotl nur dann Gültigkeit beanspruchen können, wenn sie von einem lreien menschtichen Wltten getragen sind. ,,,...

Dr. Jens Bosbach / Dr. Christoph Kehrer - Anwattliche Verschuldenszurechnung bei der Dritteinziehung gem. S 73b SIGB - Zugteich

Besprechung von BGH, Beschl, v. 4.7.2023 - 5 StR 145/23

Der 5, Stralsenat des BGH hat sich in seinem Beschluss vom 4.7,2023 (einmaL mehr) mit der Zurechnung des Verschuldens des anwaltlichen
Vertreters in Verfahren nach der Strafprozessordnung auseinandergesetzt und diese nun auch auf den Bereich der Dritteinziehung nach S 73b

SIGB ausgeweitet. Dabei hat das Gericht die bisherige Rechtsprechungstinie lortgelührt, In der Sache wäre jedoch ein anderes Ergebnis durchaus
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Zivilrecht

Zum Vermögensschaden (S 263 SIGB) eines Apothekers, wenn eine bei ihm

beschältigte Mitarbeiterin mit fingierten Verordnungen Krankenkassen betrügt

(BGH, Urt v. 4.10.2023 - 6 StR 258/23)

(BFH, Urt. v. 16 5.2023 - ll R 35/20)

m. Anm. Philipp Schiml/Sebostion C. Schütz
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Datenschutz

Scoring: Zur Zulässigkeit einer ,,automatisierten Entscheidung im Einzelfatt"

(SCHUFA) (EuGH, Urr. u.7.12.2023 - C-634t21).
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Privacy Framework
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Apotheken
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genreservieru ng auf Fl ugbuchungsseite

) VG Köln: Keine namentliche Nennung der Adressa-

ten von Bußgeldbescheiden durch BNetzA

) USA: Studie zur Fehleranfälligkeit der Ergebnisse

von Kl-sprachmodellen bei rechtlichen Anfragen

) Klage der NYT wegen unbefugten Kl-Trainings

> Erstel lu ng einer Überwachu ngsgesamtrechn u n g

durch Max-Planck-l nstitut

> Einstellung von Bußgeldverfahren des BfJ gegen X

Rechtsprechung

) lmmaterieller Schaden durch Hackerangriff
(EuGH, Urt. v.74.12.2023 - C-340/27)

) Score-Berechnung als automatisierte Einzelfallent-

scheidung gem. Art. 22 DSGVO

(EuGH, Urt. v.7.12.2023 - C'634/2I - Scoring)

) Recht auf kostenlose erste Kopie der Patientenakte
(EuGH, Urt. v. 26.10.2023 - C-307/22)

> Datenübermittlungen unter dem Data Privacy Fra-

mework
(0LG Köln, Urt. v. 3.11.2023 - 6 U 58/23)

> Unterlassungsanspruch gegen Betreiber eines elek-

tronischen Marktplatzes f ü r Apotheken
(OLG Karlsruhe, Urt. v. 1.12.2022- 4 U 262/22)

lT-Rechtsfragen aus der Praxis

Frieder Backu / Dr. lrene Bayer
> Steuerupdate2024 - Überblick über wesentliche

steuerliche Entwicklungen aus lT-rechtlicher Sicht
Der Eeitrag knüpft an Steuerupdates der Vorjahre
an und gibt einen Überblick über ausgewählte steu'
erliche Entwicklungen mit Relevanz f ür das lT-

Recht. Erhebliche praktische Auswirkungen für lT-

unternehmen ergeben slch aus den Neuregelungen
und Gerichtsentscheidungen insb. bei der be-
schränkten Steuerpflicht. Auch zur Problematik der
Abfärbewi rkung sind praktisch relevante Gerichts-
e ntsch e i d u n ge n e rgan ge n.
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Hinweise zur Vertr tun

Maria-Urania Dovas / Michael lntveen

) Rechtliches Einmaleins der lT-Sicherheit aus An-

wendersicht - Checkliste mit Handlungsempfehlun-
gen für die tägliche Praxis

lmner häufiger berichten die Medien über Cyber'

angriffe auf verschiedene IJnternehmen und auch

auf öffentliche Einrichtungen in Deutschland. Der

Beitrag soll für sie eine Art Checkliste IT-SIcherheit

mit Handlungsempf ehlungen f ür die tägliche Praxis

darstellen, allerdings ohne Anspruch auf Vollstän-

digkeit.
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. ZlnsO FOKUS - Präventiver

StaRUG: Auswirkungen auf
von Professor Dr. Werner Gleißner, Dresden und

. ZlnsO FOKUS - Sanierung in der lnsolvenz

Mötzingen

lnsolvenzen auf dem Vormarsch - Normalisierung oder wirtschaftliches Menetekel? (S. 177)

von Patrik Ludwig Hantzsch, Neuss

Der Schuldner*in-Name als notwendiges insolvenzrechtliches ldentitfikationsmerkmal - wie lange noch? (S. 181)

von Richter am Amtsgericht (lnsolvenz- und Restrukturierungsgericht Hamburg) Frank Frind, Hamburg

. ZlnsO FOKUS - Rechtsprechungsreport

Eröffnung des lnsolvenzverfahrens und \Mllkürverbot (S. 187)
BVerfG, Beschl. v.13.12.2023 - 2 BvR 2204/21

Anforderung an die Widerlegung der Vermutung von der Kenntnis der Gläubigerbenachteiligungsabsicht (S. 190)

BGH, Urt. v.26.10.2023 - lX ZR 112/22

Rückabwicklung bei isolierter Anfechtung des Verpflichtungsgeschäfts (S. 192)

BGH, Urt. v.26.10.2023 - lX ZR 250/22

Keine Anfechtbarkeit gegenüber Bürgen bei Erfüllung der Hauptschuld (S. 195)
BGH, Urt. v. 7 .12.2023 - lX ZR 36/22

(Keine) Geltendmachung von Schadensersatzansprüchen aus vor Insolvenzeröffnung begangenen
masseschädigenden Barabhebungen des Schuldners durch lnsolvenzverwalter (S. 201)
OLG Braunschweig, Urt. v. 13.9 .2023 - 9 U 14/23

Kündigung/Rückabwicklung von Genussrechtsbeteiligung nach grenzüberschreitender Verschmelzung von
österreichischer Gesellschaft auf englische Gesellschaft (S. 205)
OLG Köln, Urt. v. 23.1 1.2023 - 18 U 73/23

Nichtzulassungsbeschwerde; Zeitpunkt der Verlustberücksichtigung nach 5 17 Abs. 4 ESIG bei
insolvenzbedingter Auflösung der Gesellschaf$ Gehörsverletzung (S. 2 1 0)
BFH. Beschl. v.7.12.2023 - IXB 12/23
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Sieber, Max-Planck-lnstitut für ausl. und int. Strafrecht, Freiburg, und Rechtsinformatikzentrum der Universität

München Prof. Dr. Olaf Sosnitza, Wurzburg Prof. Dr. Eike Utlmann, Vorsitzender Richter am BGH i.R., Karlsruhe

' Prof, Dr. Hanns Ultrich, Gräfetfing . Europäische RAin PD Dr. lrini Vassitaki, Athen RA Prof. Dr. Friedrich Graf

von Westphaten, Köln Prof. Dr. Andreas Wiebe, LL.M. (Virginia), Universität Göttingen Prof. Dr. iur. Dipl.-Biot.

Herbert Zech, Universität Baset

cr-online.de

Neues unter cr-online.de: Franz, ,,Vertassungsdämmerung", CRonline 81o9v.5.12.2023 zu EuGH-,,Deut-

sche Wohnen" über Sanktionierung von Unternehmen für DSGVO-VerstölSe ihrer Mitarbeiter

lT und Software

Aufsätze

Andreas Wiebe - Der Data Act als vertragsrechtlicher Rahmen für Datennutzungsverträge - Anwendungsbereich und Vorgaben der Miss-

brauchskontrolle nach Art. ]3 Data Act-E

Der künftige Data Act (DA-E) verfoLgt das Ziel, die lnformationsversorgung vor allem aul Sekundärmärkten zu verbessern, um zusälzliche Dienst-

leistungen und Produkte im lnteresse der lnnovation zu fördern. Zentrale RegeLungen sind die Zugangsrechte der Art. 3-6 DA-E, die der DA-E eng

mit vertragsrechtlichen RegeLungen verknüpft, die den Mittelpunkt dieses Beitrags bitden. lm Zentrum steht dabei die Missbrauchskontrolle nach

Art. 13 DA-E, die erstmals auf europäischer Ebene eine AGB-Kontrolle im Bereich B2B etablieren wird. ,,, 777

Rechtsprechung

OLG Frankfurt: Streitwert in ,,Scraping'LVerfahren in der Reget 6.000 €

0tto Schmidt live - der Podcast. Neueste Urteile, wichtige Gesetze und Rechtsfragen. Jetzt kostenlos

anhören: otto-schmidt.de/podcast.

(OLG Frankfurt, Bescht. v. 18.7.2023 - 6 W 40/23, ECLI:DE:

OLGHE:2023:0718.6W40.23.2000t1s.1) . . .
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Daten und Sicherheit

Aufsätze

Lutz Keppeler / Monue! Poncila / Ruben Schneider - lT-Sicherheit nach den ,,berechtigten Sicherheitserwartungen des Verkehrs" - Anfor-

derungen an die Absicherung geschäfttichen E-Mait-Verkehrs nach OLG Karlsruhe, Url. v.27.7.2023 - 19 U 83122

Anlässtich eines Hacking-Angriffs befand das 0LG Kartsruhe zur Frage, welche Sicherheitsstandards ein Autohändler beim Versand seiner ge-

schäftlichen E-N/aits beachten muss, dass dass die berechtigten Erwartungen des Verkehrs derzeit noch keine besonderen Mal5nahmen, wie z.B.

eine Ende-zu-Ende Verschlüsselung, erlordern. Der Beitrag erörtert die ArgumentationsLinie und offen gelassenen Fragestetlungen der Entschei-

dung und bietet einen ersten Ausbtick, wie das neue EU-Cybersicherheitsrecht den Trend hin zu mehr lT-Sicherheit vorantreibt und dadurch die

Argumentation in KonsteLtationen wie der vor dem OLG KarLsruhe zukunftig beeinlLussen könnte. .,

Thomos Hoeren / Stelon Pinelli - Datenschutz in den BRICS-Staaten - Eine vergleichende Betrachtung zum Datenschutzrecht

Zum1,1.2024werden der Staatenvereinigung der Ländern Brasilien, Russtand, lndien, China und Sudafrika (BRICS) mit Argeniinien, Agypten,

l\thiopien, Saudi-Arabien, lran und den Vereinigten Arabischen Emirate sechs weitere Mitglieder beitreten (BRICS ptus). Die wachsende Bedeutung

der BRICS-Staaten und die gtobaL zunehmende Fokussierung auf eine datengelriebene Wertschöpfung geben Anlass, auch die rechtlichen Rah-

menbedingungen für den Schutz und die Verarbeitung personenbezogener Daten in den BRICS-Staaten zu untersuchen. Der Beitrag bietet einen

Überbtick zum Datenschutzrecht in den BRICS-Staaten und zeigt die unterschiedlichen Regelungsansätze auf.

181

192

Rechtsprechung

EuGH: Zugang zu und Rechtsgrundlage fur Bereitstellung von Kfz-Reparatur- und

Wartungsinformationen

EuGH: Grenzen nationaler Kompetenz bei Bekämpfung rechtswidriger Inhatte aus

Eu-Ausland

OLG Köln: Umfang der Darlegungstast bei DSGVO-Anspruch auf Auskunft und Scha-

densersatz

OLG Kötn: Umfang des Datenauskunftsanspruchs von Patienten gegen Ktinik

0LG Dresden: Kein DSGVO-Anspruch einer jurisiischen Person

(EuGH, Urt. v. 911.2023 - C-319122, ECLI:EU:C:2023:837 -
Gesamtverband vs. Scania)

(EuGH, Urt. v. 9.11,2023 - C-376122, ECLI:EU:C:2023:835 -
Googte u.a. vs. KommAustria) . .

(OLG Köln, Urt. v. 10.8.2023 - 15 U 78122)......

(OLG Kötn, Urt, v. 10.8,2023 - 15 U 149122).....

(0LG Dresden, Urt. v, 14.3.2023 - 4 U 1377122)
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0LG Dusseldorf: Sonderkündigungsrecht bei Weg{alt der Zero-Rating-Option

0LG Köln: Kein Sonderkündigungsrecht bei Wegfatt der Zero-Rating-0ption

a
lnternet und E-Commerce

Aufsätze

Moxime Veit / Dirk Müllmann / Melanie Volkamer - Technische und datenschutzrechttiche Einordnung von

- Was bei Weiterteitungs-URLs in F-lVlails aus l\4arketinggründen zu beachten ist

Häufig sind Links in E-Mails eingebunden, die Empfänger*innen nicht direkt zur sog. Ziel-URL, sondern über eine sog. Weiterteitungs-URL, die

zunächst auf eine andere URL weiterleitet. Der Beitrag untersucht die Weiterteitungs-URL aus Marketingründen unter technischen und daten-

schutzrechtlichen Gesichtspunkten und leitet aus den Ergebnissen Empfehtungen für ihren Einsatz ab. Bt0

Rechtsprechung

BGH: Wirksame Autorisierung des Zahlers trotz verbolener Mitwirkung an unerlaub-

tem 0nline-Glucksspiel (BGH, Urt. v 1992023 -X|7R343122, ECLI:DE:BGH:2023:

190923UXI2R343.22.0) .....

BGH: Verzicht auf Urheberbenennuhgsrecht - [/icrostock-Portat (BGH, Urt. v 15.6.2023 - 1lR119122, ECLI:DE:BGH:2023:

l50623UlZRl79 22.0 - Microstock-Portal).

Telekommunikation und Medien

Aufsätze

Gerd Kiparski- Sonderkündigungsrecht bei Entfatl des Zero-Rating Dienstes - Sein oder Nichtsein im lokalen Rechtsprechungs-Derby - OLG

Kötn, Bescht. v.17.4.2023 - 6 W lV23 vs. 0LG Düsseldorf , Urt, v, 21.9.2023 - 20 U 72123

Das OLG Köln sah bezogen auf ,,StreamOn" der Deutschen Telekont die Beendigung dieser für Endkunden vorteithaften Option ohne Einräumung

eines Sonderkündigungsrechts nach S 57 Abs. 1 S. 1 TKG als zulässig an, wohingegen das OLG Düsseldorf in der Beendigung von ,,Vodafone Pass"

eineeinseitigeVertragsänderungdurchVodafoneerblickte,dieeinSonderkundigungsrechtderbetroffenenEndkundennachS5TAbs. 1S lTKG

auslöse. Der Beitrag arbeitet heraus, ob und wann die Austegung des Unionsrechts durch den EuGH eine Anderung der Vertragspraxis im Sinne

Rechtsprechung

BVerwG: Zeitliche Sicherheitsreserve bei beA-Übermittlung eines fristgebundenen

Sch riftsatzes (BVerwG, Beschl, v. 25.9.2023 - I C 10.23, ECLI:DE:BVerwG:

2023:25092381C10 23 0) . 826

BVerwG: Unionsrechtswidrigkeit der TKG-Pftichten zur Vorratsspeicherung von Ver-

keh rsdaten (BVerwG, Urt. v. ]4.8.2023 - 6 C 6.22, ECLI:DE:BVerwG:

2023: 140823U6C6.22.0) . . . .

BGH: Gtaubhaltmachung vorübergehender technlscher Unmöglichkeit durch

Screenshot (BGH, Bescht. v 10.10.2023 -XlZB1123, ECLI:DE:BGH:2023

t01023BXtZRl 12.0) ... .

(OLG Dusseldorf, urr. v, 21.9,2023 - 20 U 12123)

(OLG Kötn, Beschl. v. 17.42023 - 6 W 11/23)
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Aulsätze

Joel Mittel- Leistungskontrolte durch Kl am Beispiel des Alfective Computing in Call-Centern - Ansätze zur Verbesserung des allgemeinen

Persönlichkeitsrechtsschutzes f ür Beschäftigte

Die KontrolLe von Arbeitnehmern durch den Einsatz moderner Technik ist durch die Enthütlung zahlreicher Überwachungsskandale (u.a. bei den

E-Commerce-Versandhäusern Amazon und Zalando) in den Fokus der Öffentlichkeit gerückt. Der Beitrag untersucht am Beispiel des Einsatzes

von Kl-Software zur Emotionserkennung in Catl-Centern, ob die Leistungskontrolle mittels Kl einen ungerechtfertigten Eingriff in das alLgemeine
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lT und Software

Aufsätze

Lucie Antoine - Datenzugangsrechte im finalen Data Act - Fortschritt, Rückschritt, neue Fragen? - Schtüsset zur Förderung datengetriebe-

ner Geschäftsmodelle?

Ausgehend von seiner Zielsetzung (1.) und Konzeption (ll.), beschreibt der Beitrag zunächst den Anwendungsbereich des Data Act (lll.) und sodann

wird das Zugangsregime im Einzelnen näher behandett (lV.). .. ...

Rechtsprechung

0LG Kötn: Unzutässige Lizenzbestimmung für Krankenhausinformationssystem (0LG Köln, Urt.u.28.7.2023 - 6 U 19/23, ECLI:DE:0LGK:

2023:0728.6U19.23.2000) .
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Daten und Sicherheit

Aufsätze

)on-Michoel Grages / Laurenz Strassemeyer - Unternehmenshaltung unter der DSGVO nach ,,Deutsche Wohnen" - Verschuldenshaftung
ohne Zurechnungserfordernis

Das Urteit des EuGH in der Sache,,Deutsche Wohnen" (Rs. 807/21) vom 5..12.2023 war mit Spannung erwartet worden, Würde das Gericht den von

den Behörden propagierten Weg einer verschuldensunabhängigen Gefährdungshaftung (,,strict liability") eröffnen oder mit den Unternehmensver-

tretern die Zurechnungsprinzipien des deutschen Rechts anerkennen? lm Ergebnis hat der EuGH das Verschuldenserfordernis gewahrt und

gteichzeitig Zurechnungsan-forderungen retativiert. In Bezug auf die konkreten Voraussetzungen des Verschuldens verwies das Gericht auf seine

kartettrechtliche Rechtsprechung, die allerdings aus deutscher Perspekti-ve eher vage bleibt. Dieser Beitrag untersucht die praktischen Auswir-

Lutz Keppeler / Monuel Ponczo / Anniko Wölke - Lockert der EuGH durch sein FIN-Urteil den strengen ,,Personenbezug"? - Eine kritische

Analyse der EuGH-Rechtsprechung antässlich EuGH, Urt, v. 9.11.2023 - C-319122, CR 2023, 798

Das EuGH-Urt. v. 9.11,2023 bietet Anlass, die Entwicklung des zentralen Begriffs des ,,Personenbezugs" in der Rechtsprechung nachzuvoLlziehen

und zu diskutieren, Hierzu wircl das Urteil zur FIN mit dem sog. Breyer-Urteil aus 2016 verglichen. lm Ergebnis verwendet der EuGH densetben

abstrakten lMatSstab. Er nimmt jedoch in der Subsumtion eine Anderung vor, die als eine Abkehr von dem bisherigen strengen Verständnis ver-

standen werden kann, ..

Marcel Kohpeiß / Till Scholler - Systeme zur Angriffserkennung nach dem neuen EU-Cybersicherheitsrahmen - Hochrisiko-Systeme der
Kl-Verordnung? - Systeme zur Angriffserkennung unter Berucksichtigung der NIS-2-RL, CER-RL und dem NlS2UmsetzG, sowie eine Einordnung

in die Vorschriften der Kl-V0

Betreiber von Kritischen lnfrastrukturen (mit in Kraft treten des neuen Nl52UmsetzG2024: Betreiber kritischer Anlagen) müssen seit dem 1.5.2023

Systeme zur Angriffserkennung in ihren Unternehmen einsetzen. Werden für die Analyse protokollierter sicherheitsrelevanter Ereignisse Modelle

verwendet, die mit maschinetlen Lernverfahren lrainiert werden, stellt sich die Frage, mit welchen konkreten VerpfLichtungsinhalten die künftige

europäische Kl-Verordnung sotche Systeme regulieren wird, ...

Rechtsprechung

EuGH: lt/al\gebtichkeit des SCHUFA-Score-Wertes f ür Vertragsschluss (EuGH, Urt. v.7.12.2023 - C-634121, ECLI:EU:C:2023:957 -
- 0Q vs. Land Hessen)

m. Anm. Andreos Kerkemeyer.......

EuGH: Speicherdauer der Restschuldbef reiung in SCHUFA-Auskunft (EuGH, Urt. v.7.12.2023 - C-26122,C-64122, ECLI:EU:C:

2023:958 - - UF, AB vs, Land Hessen) .

EuGH: Getdbut\en für Unternehmen wegen DSGVO-Verstotl (1) (EuGH, Urt. v.5.12.2023 - C-807121; EuGH, Urt, v.5.12.2023

- ECLI:EU:C:2023:950),,,.

EuGH: Geldbutlen für Unternehmen wegen DSGVO-VerstotS (2) (EuGH, Urt. v.5]22023 - C-683/21, ECLI:EU:C:2023:949 -
- NZÖG vs. Aufsichtsbehörde),, ,,
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lnternet und E-Commerce

Aufsätze

Soscho Kremer - 0uerschläger SCHUFA-Urteih Auswirkungen aul Allinitätenanalyse,

ben dem Scoring für Kredite mitentschieden hat

Bereits die Ermitttung eines Wahrscheintichkeitswerts durch einen Dritten genüg dem EuGH für eine ung im Einzetfalt i.S.d.

Art.22 Abs. I DSGV0 (EuGH, Urt. u.7.12.2013 - C-634121,CR2024,29 in diesem Heft). Der Ansatz deS EuGH zeig S 3l BDSG unionsrechtswidrig und ist

auch für die Verwendung anderer Wahrscheintichkeitswerte in Unternehmen relevant wie etwa bei Affinitätenanalysen und Kundensegmentierungen

im E-Commerce oder bei Nutzung von Künstlicher lntettigenz (Kl). Der Beitrag arbeitet die Rechtsfortbildung des EuGH heraus (1.) und entwickelt so-

dann allgemeine Abteitungen (ll.), die auf typische Mal5nahmen im E-Commerce (lll.) und die Nutzung von Kl-Systemen (lV,) angewendet werden.

Rechtsprechung

BGH: Preiserhöhung auf lnternetportat bei WahLbestimmter Zahtungsmittel -
Servicepauschale ll (BGH, Urt v. 28.7 .2022 - I ZR 205120, ECLI : DE: BGH:2022:

280722U17R205.20.0 - Servicepauschale ll)

0LG Köln: Vorvertragtiche lnformationspflichten auf lnternetportal auch ohne Preis-

verpflichtung (0LG Kötn, Urt. v. 8.12.2023 - 6 U 43123)

Telekommunikation und Medien

Was der EuGH ne-
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Rechtsprechung

0LG Kötn: TK-Vertrag: Minderungs- und Sonderkündigungsrecht bei Unterschreitung

der vereinbarten Anschlussgeschwindigkeit (0LG Kötn, Urr. u. 24.11.2023 - 6 U 76123)

Report und Technik

Aufsätze

Lewin Rexin - Diensteanbieter im Dienste von Ermittlungsbehörden - ein Dilemma der Europäischen Sicherungsanordnung - Welche

Pflichten und Rechte treffen Diensteanbieter bei Erhalt rechtswidriger Europäischer Sicherungsanordnungen?

Der Beitrag arbeitet das sich abzeichnende (HaftungsJDitemma für Diensteanbieter heraus, die künftig eine Europäische Sicherungsanordnung (ESiAO)
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Schriftleitung: Rechtsanwalt Tobias 7b,60325 Frarrkfurt a. M.

Sonderbei

Schriftieitung: Vors. Richter am OLG Dr. 'Werner Dürbeck, Mathildenplatz 14,64283 Darmstadt

Sonderbeilage zu NZFam Heft 412024

NZ
Neue Zeitschrift für Familienrecht

Unterhaltsrechtliche Tabellen und Leitlinien

Stand: 1,.1.2024

Eine Anderung der Düsseldorfer Tabelle zum 1.1.2024 war erforderlich, weil sich der Mindestunterhalt
minderjähriger Kinder nach der Sechsten Verordnung zur Anderung der Mindestunterhaltsverorcinung
vom29.1,L.2023 (BGBI. 2023I Nr.330)zu diesem Zeitpunkt erhöht hat. Die Anhebung des Mindest-
unterhalts hat auch eine Anderung der Bedarfssätze der weiteren Einkommensgruppen der Düssel-

dorfer Tabelle sowie der Bedarfssätze volllähriger und studierender Kinder zur Folge. Die Struktur der
Tabelle ist unverändert, es bleibt bei den im Jafu 2022 eingeführten 15 Einkommensgruppen und
außerdem bei dem der Tabelle zugrunde liegenden Regelfall von zwei Unterhaltsberechtigten. Die
Einkommensgruppen, die zuletzt zum Jahr 2018 angehoben wurden, werden zum 1.1,.2024 durch-
gehend um 200 EUR erhöht. Das nach $ 1612b BGB anzurechnende Kindergeld ist durch das Inflati-
onsausgleichsgesetz (BGBI. 2022I2230) fnr das Jahr 2023 angehoben worden und im Jahr 2024
zunächst nicht erneut gestiegen. Im Übrigen sind in diesem Jahr in der Düsseldorfer Tabelle die Selbst-

behalte erhöht worden. Die Anhebung der Selbstbehaltssätze ergibt sich vor allem aus der Erhöhung
des Bürgergeld-Regelsatzes der Regelbedarfsstufe 1 z:um 1,.1.2024 von 502 EUR auf 563 EUR gemäß

Regelbedarfsstufen-Fortschreibungsverordnung 2024 vom24.10.2023 (BGBl. 20231Nr. 287).

rX/eiterhin haben die Familiensenate zahlreicher Oberlandesgerichte zum Teil ausführliche unterhalts-
rechtliche Leitlinien bzw. Richtlinien oder Grundsätze entwickelt, die der weiteren Vereinheitlichung
der Rechtsprechung zur Bemessung des Unterhalts im jeweiligen Oberlandesgerichtsbezirk dienen.

Auch diese sind anhand der aktuellen Entwicklung teilweise geändert worden. Sie stellen - ebenso wie
die Düsseldorfer Tabelle - keine verbindlichen Regelungen dar, sondern verstehen sich als Orientie-
rungshilfen, von denen je nach Lage des Einzelfalles abgewichen werden kann und muss.

Nachfolgend werden die aktueile Düsseldorfer Tabelle, die Bremer Tabelle zur Berechnung des Alters-
vorsorgeunterhalts und verschiedene Arbeitshilfen sowie die neuen unterhaitsrechtlichen Leitlinien der

Oberlandesgerichte nach dem Stand 1.1.2024 abgedruckt.

il1ililil ilililil llil ]t
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Unterhaltsrechtliche Tabellen und Leitlinien

Düsseldorfer Tabelle (Stand: 1..1..2024)

Arbeitshilfe zur Düsseldor fer T abelle 2024

Bremer Tabelle zur Berechnung des Altersvorsorge-
unterhalts und Tabellarische Ubersicht auf der
Grundlage der Bremer Tabelle (Stand: 1.1.2024) . . .

Arbeitshilfen 2024 zur Feststellung der Leistungs-
fähigkeit und des Einkommens

OLG Bamberg
Unterhaltsrechtliche Leitlinien der Familiensenate in
Süddeutschland (SüdL)

KG Berlin
Unterhaltsrechtliche Leitlinien der Familiensenate

OLG Brandenburg
Unterhaltsleitlinien

OLG Braunschweig
Unterhaltsrechtliche Leitlinien der Familiensenate

OLG Bremen
Unterhaltsrechtliche Leitlinien der Familiensenate

OLG Celle
Unterhaltsrechtliche Leitlinien der Familiensenate

OLG Dresden
Unterhaltsleitlinien

OLG Düsseldorf
Unterhaltsrechtliche Leitlinien der Familiensenate
(DL) ..

OLG Frankfurt a. M.
Unterhaltsgrundsätze

OLG Hamburg
Unterhaltsrechtliche Leitlinien

OLG Hamm
Leitlinien zum Unterhaltsrecht . .

Sonderbei zu NJW 6/2024 und NZFam 4/2024 3

lnhaltsverzeichnis

s.4

s.6

s. 19 OLG
Unter

OLGJena
Unterhaltsrechtliche
(LL-ThOLG).....

OLG Karlsruhe
Hinweis auf die Leitlinien der

5.7 FamiliensenateinSüddeutschland

OLG Koblenz
S. 9 Unterhaltsrechtliche Leitlinien der Familiensenate

(KoL) .

OLG Köln
S. 12 Unterhaltsleitlinien der Familiensenate

OLG München

S. 15 Hinweis auf die Unterhaltsrechtlichen Leitlinien der
Familiensenate in Süddeutschland .

s.62

s. 6s

s. 65

s.69

s.75

s.75

s.79

s.79

s. 87

s.92

s.92

Naumburg
haltsrechtliche Leitlinien

s.24 OLG Nürnberg
Hinweis auf die Unterhaltsrechtlichen Leitlinien der
Familiensenate in Süddeutschland .

s. 28
OLG Oldenburg
Unterhaltsrechtliche Leitlinien der Familiensenate

s.32 OLG Rostock
Unterhaltsrechtliche Leitlinien der Familiensenate . . . S. 83

S' 36 oLG Saarbrücken
Unterhaltsrechtliche Leitlinien der Senate für Familien-
sachen S.87

S. 39 OLG Schleswig
Unterhaltsrechtliche Leitlinien

s.44

s. 51

s. 56

OLG Stuttgart
Hinweis auf die Unterhaltsrechtlichen Leitlinien der
Familiensenate in Süddeutschland .

OLG Zweibrücken
Hinweis auf die Unterhaltsrechtlichen Leitlinien der
Familiensenate in Süddeutschland .
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Christine Libor - Krilik von Medienverbänden an geplantem Kinder-Lebensmittel-Werbegeselz..., ,. ...

20. Frankf urter Medienrechtsta ge 2024 . .
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Veröffentlichung von ats fatsch und verleumderisch eingestuften Aussagen Dritter

auf lnternet-Nachrichtenportal

Kein Ausschluss von Sendeunternehmen vom Vergütungsanspruch für Privat-

kopienausnahme

Begrenzung des lnstanzenzugs und Schutzumfang eines titutierten Unterlassungs-

gebots

(EGMR, Urr. v.7.9.2023 - 77940117 - lndex,hu Zrt gegen

Ungarn) ,

(EuGH, Urt. v.23.11.2023 - C260122, ECLI:EU:C:2023:900 -
Seven,0ne/Corint Media),

( BGH, Besch t. u. 26.9.2023 - V I 78 7 9121, ECLI: DE: BGH

2023 : 260923 BVI ZB7 9.21.0) 513

,I
4
1ffi

Total komfortabel und praktisch:
Neuauflage inklusive Datenbankzugang

1.500 aktuelle und praxisrelevante Muster

down loaden! Ausgewäh lte Form u lare m it der

Lawl i ft-Do ku menten-Automatio n bearbeiten.

Bestellen Sie jetzt versandkostenf rei unter otto'schmidt.de
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lVetalt auf Metalt V

Vertetzung des höchstpersöntichen Lebensbereichs durch Bitdaufnahmen

Kein Rechtsschutzbedürfnis für Ktage gegen Ansehensbeeinträchtigung zur

Begrundung eines Vereinsausschlusses

Wirksamer Verzicht auf Urheberbenennung in UpLoad-Vertrag mit lVicrostock-

Portat

Persönlichkeitsrechtsverletzende Verwendung durch Täuschung erlangter

Bildsequenzen

Unzulässigkeit einer vertauensbeeinträchtigenden unwahren Tatsachenbehauptung

in Tweet

Zulässige Berichterstattung uber au[Serehetiche Beziehung eines Schauspielers

Fehlende Erkennbarkeit bei um Anonymisierung bemühter Berichterstattung

Zulässige nicht identif izierende Berichterstattung

Unzulässige diskriminierende Aut\erung bei lnstagram

Fehlende Urhebernennung einer Ghostwriterin

Zulässige Bericherstattung uber Mitteilung in einem privaten Instagram-Account

Unzulässige Auf deckung eines Pseudonyms

Beschäftigung eines Anzeigenredakteurs in f reier Mitarbeit

Nutzen Sie lhre

Zugang noch nicht vertängert?

(BGH, DE:BGH:2023:

140923

(BGH, Urt. DE:BGH:2023:

m. Anm.

( BG H, U rt. u .,20.6.2023 - V I 7R 201 122, EC L | : D E: BG H : 2 023 :

200623UV|2R207.22.0)....

(BGH, Urt. v. 15 6 2023 - 12R179122, ECLI:DE:BGH:2023

150623Ut2R179.22.0) .....

(OLG Kartsruhe, Urt. v. 28.11.2023 - 14 U 620122)

(KG, Beschl. v.14.11.2023 - l0 W 184/23)

(KG, Urt, v. 9.]1.2023 - 10 U 129122)

(OLG Köln, Bescht. v, 13.7.2023 - 15 U 78/23) .

(LG Karlsruhe, Beschl. v. 12.10.2023 - 22 0 6123)

(LG Dortmund, Urt. v, 1,9.2023 - 17 011123, ECLI:DE:LGD0:

2023:0901 17011.23 2000)

(LG Kötn, Urt. v, 13.7.2023 - 14 0 237122, ECLI:DE:LGK:2023:

0713.140237.22.00)

(LG Hamburg, UrI. v. 23.6.2023 - 324 0 433122)

(ArbG Trier, Urt, v. 6,9.2023 - 1Ca129123)

(LAG Niedersachsen, Urt. u.12.7,2023 - l3 Sa 246122 tLs l)

Haben Sie Fragen zu lhren Zugangsdaten? Haben Sje lhren alten
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Tävi Irechts die Übersicht7
Mit dem neuen Erman, das Standardwerk mit erstklassigen
Kommentierungen zum BGB. Er bietet optimale 0rientierung
Bestellen Sie jetzt die Neuauflage mit Rechtsstand 1.4 2023!

BGB
Erman

Kommentar

Bestellen Sie jetzt versandkostenf rei unter otto-schmidt.de


